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1 1 6 . Verordnung: Erlassung von Ausbildungsvorschriften für weitere Lehrberufe

116. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. April
1972, mit der Ausbildungsvorschriften für

weitere Lehrberufe erlassen werden

Auf Grund des § 8 des Berufsausbildungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird — bezüglich
der Verhältniszahlen im Sinne des § 8 Abs. 3
des Berufsausbildungsgesetzes gemäß § 35 Z. 1
dieses Gesetzes im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für soziale Verwaltung — ver-
ordnet:

§ 1. Für die nachstehend genannten Lehrberufe
werden die in den jeweils angeführten Anlagen
enthaltenen Ausbildungsvorschriften festgelegt:

1. Für den Lehrberuf Elektromechaniker in der
Anlage 1;

2. für den Lehrberuf Elektromechaniker für
Schwachstrom in der Anlage 2;

3. für den Lehrberuf Elektromechaniker für
Starkstrom in der Anlage 3;

4. für den Lehrberuf Feinmechaniker in der
Anlage 4;

5. für den Lehrberuf Fernmeldemonteur in der
Anlage 5;

6. für den Lehrberuf Mechaniker in der An-
lage 6;

7. für den Lehrberuf Meß- und Regelmechaniker
in der Anlage 7;

8. für den Lehrberuf Radiomechaniker in der
Anlage 8;

9. für den Lehrberuf Technischer Zeichner in
der Anlage 9;

10. für den Lehrberuf Verpackungsmittelmecha-
niker in der Anlage 10;

11. für den Lehrberuf Waffenmechaniker in der
Anlage 11.

§ 2. Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1972
in Kraft.

Staribacher

Anlage 1

Ausbildungsvorschriften

für den Lehrberuf E l e k t r o m e c h a n i k e r

Berufsbild

Handhaben und Instandhalten der zu verwen-
denden Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Vor-
richtungen und Ausrüstungen

Grundkenntnisse der Werk- und Hilfsstoffe, ihrer
Eigenschaften, Verwendungs- und Bearbei-
tungsmöglichkeiten

Grundfertigkeiten der Metall-, Isolierstoff- und
Kunststoffbearbeitung
Messen, Anreißen, Körnen
Feilen, Schleifen, Schaben, Polieren
Meißeln, Sägen, Bohren, Senken, Passen, Rei-

ben
Nieten, Gewindeschneiden
Richten, Biegen, Stempeln
Kleben, Kitten, Weich- und Hartlöten, Schwei-

ßen
Härten, Anlassen
Einfache Dreh-, Hobel- und Fräsarbeiten
Federwickeln

Einfache Arbeiten an einschlägigen Werkzeug-
maschinen

Anfertigen einfacher Werkzeuge und Vorrichtun-
gen

Anfertigen einfacher Blecharbeiten
Zurichten und Verlegen von blanken und iso-

lierten Leitungen
Einfache Wickel-, Isolier- und Imprägnierarbeiten
Zusammenbauen, Schalten, Prüfen und Justieren

von elektrischen Geräten oder Kleinmaschinen
nach Schaltbildern und Angaben

Aufsuchen und Beseitigen von Fehlern elektri-
scher und mechanischer Art

Messen elektrischer und mechanischer Größen
Kenntnis des Auswuchtens
Lesen von Werkzeichnungen
Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag

ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)
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Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz
1 fachlich einschlägig ausgebildete Person

2 Lehrlinge
2 fachlich einschlägig ausgebildete Personen

3 Lehrlinge
3 fachlich einschlägig ausgebildete Personen

4 Lehrlinge
4 fachlich einschlägig ausgebildete Personen

5 Lehrlinge
5 fachlich einschlägig ausgebildete Personen

6 Lehrlinge
von der 6. bis 50.

fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für jede Person 1 weiterer Lehrling

von der 51. bis 102.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für je 3 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

ab der 103.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für je 5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den
letzten 7 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu zählen;
ebenso nicht Lehrlinge, denen unter Anwendung
der §§ 28 und 29 Berufsausbildungsgesetz min-
destens zwei Lehrjahre ersetzt wurden.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig ausge-
bildeten Personen sind Personen nicht anzurech-
nen, die nur vorübergehend oder aushilfsweise,
im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Personen,
die als fachlich einschlägig ausgebildet für mehr
als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei der
Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe anzurech-
nen; wenn jedoch nur eine einzige im Betrieb
beschäftigte Person, die die erforderlichen fach-
lichen Kenntnisse zur Ausbildung für mehrere
Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen Lehr-
berufen ausbilden soll, dürfen — unter Bedacht-
nahme auf die für die einzelnen Lehrberufe
geltenden Höchstzahlen — insgesamt nicht mehr
als 3 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder die erforderlichen Fach-
kenntnisse zur Ausbildung in mehreren Lehr-
berufen, so wird er der Ermittlung der Verhält-
niszahl jeweils in den Lehrberufen zugrunde ge-
legt, in denen er Lehrlinge ausbilden soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der Lehr-
linge nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung zur
Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so darf
er — unter Beachtung der für die einzelnen
Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 2

Ausbildungsvorschriften

für den Lehrberuf E l e k t r o m e c h a n i k e r
f ü r S c h w a c h s t r o m

Berufsbild

Handhaben und Instandhalten der zu verwen-
denden Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Vor-
richtungen und Ausrüstungen

Grundkenntnisse der Werk- und Hilfsstoffe, ihrer
Eigenschaften, Verwendungs- und Bearbei-
tungsmöglichkeiten

Grundfertigkeiten der Metall-, Isolierstoff- und
Kunststoffbearbeitung
Messen, Anreißen, Körnen
Feilen, Schleifen, Schaben, Polieren
Meißeln, Sägen, Bohren, Senken, Passen, Rei-

ben
Nieten, Gewindeschneiden
Richten, Biegen, Stempeln
Kleben, Kitten, Weich- und Hartlöten, Schwei-

ßen
Härten, Anlassen
Einfache Dreh-, Hobel- und Fräsarbeiten
Federwickeln

Einfache Arbeiten an einschlägigen Werkzeug-
maschinen

Anfertigen einfacher Werkzeuge und Vorrich-
tungen

Zurichten und Verlegen von blanken und iso-
lierten Leitungen

Anfertigen von Draht- und Kabelformen
Zusammenbau und elektrische Verbindung der

Bauelemente nach Montage- und Stromlauf-
plänen zu Geräten der Schwachstromtechnik
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Justieren elektromechanischer Bauelemente
Messen elektrischer Größen
Wickeln und Zusammenbauen von Spulen
Isolieren und Imprägnieren
Instandsetzen und Warten elektromechanischer

und elektronischer Geräte
Kenntnis der Herstellung und Anwendung ein-

facher geätzter Schaltungen
Lesen von Werkzeichnungen
Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag

ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1 fachlich einschlägig ausgebildete Person
2 Lehrlinge

2 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
3 Lehrlinge

3 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
4 Lehrlinge

4 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
5 Lehrlinge

5 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
6 Lehrlinge

von der 6. bis 50.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für jede Person 1 weiterer Lehrling

von der 51. bis 102.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für je 3 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

ab der 103.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für je 5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den
letzten 7 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu zählen;
ebenso nicht Lehrlinge, denen unter Anwendung
der §§ 28 und 29 Berufsausbildungsgesetz minde-
stens zwei Lehrjahre ersetzt wurden.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig ausge-
bildeten Personen sind Personen nicht anzurech-
nen, die nur vorübergehend oder aushilfsweise
im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Personen,
die als fachlich einschlägig ausgebildet für mehr
als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei der
Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe anzurech-
nen; wenn jedoch nur eine einzige im Betrieb
beschäftigte Person, die die erforderlichen fach-
lichen Kenntnisse zur Ausbildung für mehrere
Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen Lehr-
berufen ausbilden soll, dürfen — unter Bedacht-
nahme auf die für die einzelnen Lehrberufe
geltenden Höchstzahlen — insgesamt nicht mehr
als 3 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder die erforderlichen Fach-
kenntnisse zur Ausbildung in mehreren Lehr-
berufen, so wird er der Ermittlung der Verhält-
niszahl jeweils in den Lehrberufen zugrunde
gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der Lehr-
linge nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung
zur Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so
darf er — unter Beachtung der für die einzelnen
Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhälthiszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 3

Ausbildungsvorschriften

für den Lehrberuf E l e k t r o m e c h a n i k e r
f ü r S t a r k s t r o m

Berufsbild

Handhaben und Instandhalten der zu verwen-
denden Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Vor-
richtungen und Ausrüstungen

Grundkenntnisse der Werk- und Hilfsstoffe, ihrer
Eigenschaften, Verwendungs- und Bearbei-
tungsmöglichkeiten

Grundfertigkeiten der Metall-, Isolierstoff- und
Kunststoffbearbeitung
Messen, Anreißen, Körnen
Feilen, Schleifen, Schaben, Polieren
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Meißeln, Sägen, Bohren, Senken, Passen, Rei-
ben

Nieten, Gewindeschneiden
Richten, Biegen, Stempeln
Kleben, Kitten, Weich- und Hartlöten, Schwei-

ßen
Härten, Anlassen, Schmieden
Einfache Dreh-, Hobel- und Fräsarbeiten
Federwickeln

Anfertigen einfacher Werkzeuge und Vorrichtun-
gen

Anfertigen einfacher Blecharbeiten
Einfache Arbeiten an einschlägigen Werkzeug-

maschinen
Zurichten und Verlegen von blanken und isolier-

ten Leitungen
Einfache Wickel- und Isolierarbeiten
Zusammenbauen, Schalten, Justieren, Prüfen, In-

betriebsetzen, Instandhalten und Instandsetzen
von elektrischen Geräten der Starkstrom-
technik

Zusammenbau nach Montage-, Stromlauf- und
Bauschaltplänen von elektrischen Geräten und
Kleinmaschinen, auch in Verbindung mit elek-
tronischen Systemen

Aufsuchen und Beseitigen von Fehlern elektri-
scher und mechanischer Art

Prüfen und Justieren elektromechanischer Bau-
elemente

Messen elektrischer und mechanischer Größen
Lesen von Werkzeichnungen
Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag

ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1 fachlich einschlägig ausgebildete Person
2 Lehrlinge

2 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
3 Lehrlinge

3 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
4 Lehrlinge

4 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
5 Lehrlinge

5 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
6 Lehrlinge

von der 6. bis 50.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für jede Person 1 weiterer Lehrling

von der 51. bis 102.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für je 3 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

ab der 103.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für je 5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den
letzten 7 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu zählen;
ebenso nicht Lehrlinge, denen unter Anwendung
der §§ 28 und 29 Berufsausbildungsgesetz minde-
stens zwei Lehrjahre ersetzt wurden.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig ausge-
bildeten Personen sind Personen nicht anzurech-
nen, die nur vorübergehend oder aushilfsweise
im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Personen,
die als fachlich einschlägig ausgebildet für mehr
als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei der
Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe anzurech-
nen; wenn jedoch nur eine einzige im Betrieb
beschäftigte Person, die die erforderlichen fach-
lichen Kenntnisse zur Ausbildung für mehrere
Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen Lehr-
berufen ausbilden soll, dürfen — unter Bedacht-
nahme auf die für die einzelnen Lehrberufe gel-
tenden Höchstzahlen — insgesamt nicht mehr als
3 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder die erforderlichen Fach-
kenntnisse zur Ausbildung in mehreren Lehr-
berufen, so wird er der Ermittlung der Verhält-
niszahl jeweils in den Lehrberufen zugrunde ge-
legt, in denen er Lehrlinge ausbilden soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der Lehr-
linge nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung
zur Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so
darf er — unter Beachtung der für die einzelnen
Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.
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Anlage 4

Ausbildungsvorschriften

für den Lehrberuf Feinmechaniker

Berufsbild

Handhaben und Instandhalten der zu verwen-
denden Werkzeuge, Maschinen, Vorrichtungen,
Einrichtungen und Arbeitsbehelfe

Kenntnis der Werk- und Hilfsstoffe, ihrer Eigen-
schaften, Verwendungs- und Bearbeitungsmög-
lichkeiten

Grundfertigkeiten der Werkstoffbearbeitung
Messen, Anreißen, Körnen
Feilen, Schleifen, Schaben, Polieren
Meißeln, Sägen, Bohren, Passen
Räumen, Reiben
Richten, Biegen
Nieten, Gewindeschneiden
Weich- und Hartlöten, Kleben, Kitten

Dreh-, Fräs- und Schleifarbeiten
Gewindeschneiden mit der Leitspindel, Gewinde-

strählen
Federwickeln
Einfache Blecharbeiten
Oberflächenbehandlung wie Strichpolieren, Hoch-

glanzpolieren
Schmieden, Härten, Schleifen und Schärfen für

die feinmechanische Fertigung
Warmbehandeln einfacher Werkstücke
Justieren, Einstellen, Zusammenbauen, Zerlegen,

Reparieren
Zahnformen und Verzahnungen herstellen
Einfaches maßstäbliches Zeichnen und Skizzieren
Lesen von Werkzeichnungen
Grundkenntnisse der in der Feinmechanik ver-

wendeten Maschinenelemente
Grundkenntnisse der wichtigsten Meß- und Prüf-

geräte der Feinmechanik
Grundkenntnisse der wichtigsten Arten des Ober-

flächenschutzes zur Verhinderung von Korro-
sion

Grundkenntnisse der wichtigsten Schmiermittel
und deren zweckmäßige Anwendung

Grundkenntnisse der Anwendung der wichtigsten
in der Feinmechanik erforderlichen Normen

Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag
ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1 fachlich einschlägig ausgebildete Person
2 Lehrlinge

2 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
3 Lehrlinge

3 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
4 Lehrlinge

4 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
5 Lehrlinge

5 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
6 Lehrlinge

von der 6. bis 50.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für jede Person 1 weiterer Lehrling

von der 51. bis 102.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für je 3 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

ab der 103.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für je 5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den
letzten 7 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu zählen;
ebenso nicht Lehrlinge, denen unter Anwendung
der §§ 28 und 29 Berufsausbildungsgesetz minde-
stens zwei Lehrjahre ersetzt wurden.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig ausge-
bildeten Personen sind Personen nicht anzurech-
nen, die nur vorübergehend oder aushilfsweise
im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Personen,
die als fachlich einschlägig ausgebildet für mehr
als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei der
Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe anzurech-
nen; wenn jedoch nur eine einzige im Betrieb
beschäftigte Person, die die erforderlichen fach-
lichen Kenntnisse zur Ausbildung für mehrere
Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen Lehr-
berufen ausbilden soll, dürfen — unter Bedacht-
nahme auf die für die einzelnen Lehrberufe gel-
tenden Höchstzahlen — insgesamt nicht mehr
als 3 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder die erforderlichen Fach-
kenntnisse zur Ausbildung in mehreren Lehr-
berufen, so wird er der Ermittlung der Ver-
hältniszahl jeweils in den Lehrberufen zugrunde
gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der Lehr-
linge nicht überschreiten.
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Besitzt ein Ausbilder (die fachliche Eignung zur
Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so darf
er — unter Beachtung der für die einzelnen
Lehrberufe gelteöden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinn« des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 5

Ausbildungsvorschriften

für den Lehrberuf Fernmeldemonteur

Berufsbild

Handhaben und Instandhalten der zu verwen-
denden Werkzeuge, Maschinen, Vorrichtungen,
Einrichtungen und Arbeitsbehelfe

Kenntnis der Werk- und Hilfsstoffe, ihrer Eigen-
schaften, Verwendungs- und Bearbeitungsmög-
lichkeiten

Grundfertigkeiten der Metall- und Kunststoff-
bearbeitung
Messen, Anreißen
Sägen, Feilen, Bohren, Senken
Gewindeschneiden
Drehen einfacher Teile, Scharfschleifen
Biegen, Schneiden mit Scheren
Schrauben, Nieten, Weichlöten, Kleben

Verlegen, Zurichten, Verbinden und Prüfen von
blanken und isolierten Leitungen und von
Kabeln und kabelähnlichen Leitungen

Verlegen von Isolier- und Schutzrohren
Herstellen elektrischleitender Schaltverbindungen
Zusammenbauen und Verdrahten von Fernmelde-

bauteilen und Fernmeldegeräten nach Schalt-
plänen

Aufstellen, Anschließen und Prüfen der Fern-
meldegeräte sowie der dazugehörigen Strom-
versorgung

Inbetriebsetzen, Instandsetzen und Warten der
Fernmeldeanlagen sowie der dazugehörigen
Stromversorgung

Handhaben von Meß- und Prüfgeräten
Einstellen von Fernmeldebauteilen
Grundkenntnisse der Anwendung elektronischer

Bauelemente und Baugruppen
Grundkenntnisse der Verlegungen von Leitungen

in Räumen und im Freien
Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag

ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1 fachlich einschlägig ausgebildete Person
2 Lehrlinge

2 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
3 Lehrlinge

3 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
4 Lehrlinge

4 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
5 Lehrlinge

5 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
6 Lehrlinge

von der 6. bis 50.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für jede Person 1 weiterer Lehrling

von der 51. bis 102.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für je 3 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

ab der 103.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für je 5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den
letzten 7 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu zählen;
ebenso nicht Lehrlinge, denen unter Anwendung
der §§ 28 und 29 Berufsausbildungsgesetz minde-
stens zwei Lehrjahre ersetzt wurden.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig ausge-
bildeten Personen sind Personen nicht anzu-
rechnen, die nur vorübergehend oder aushilfs-
weise im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Personen,
die als fachlich einschlägig ausgebildet für mehr
als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei der
Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe anzurech-
nen; wenn jedoch nur eine einzige im Betrieb
beschäftigte Person, die die erforderlichen fach-
lichen Kenntnisse zur Ausbildung für mehrere
Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen Lehr-
berufen ausbilden soll, dürfen — unter Bedacht-
nahme auf die für die einzelnen Lehrberufe
geltenden Höchstzahlen — insgesamt nicht mehr
als 3 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder die erforderlichen Fach-
kenntnisse zur Ausbildung in mehreren Lehr-
berufen, so wird er der Ermittlung der Verhält-
niszahl jeweils in den Lehrberufen zugrunde ge-
legt, in denen er Lehrlinge ausbilden soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.
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Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der Lehr-
linge nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung zur
Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so darf
er — unter Beachtung der für die einzelnen
Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 6

Ausbildungsvorschriften

für den Lehrberuf M e c h a n i k e r

Berufsbild
Handhaben und Instandhalten der zu verwen-

denden Werkzeuge, Maschinen, Vorrichtungen,
Einrichtungen und Arbeitsbehelfe

Kenntnis der Werk- und Hilfsstoffe, ihrer Eigen-
schaften, Verwendungs- und Bearbeitungsmög-
lichkeiten

Grundfertigkeiten der Werkstoffbearbeitung
Messen, Anreißen, Körnen, Stempeln
Feilen, Schleifen, Schaben, Polieren
Meißeln, Sägen, Bohren, Passen
Räumen, Reiben
Nieten, Gewindeschneiden
Richten, Biegen
Weich- und Hartlöten, Kleben, Kitten
Härten, Warmbehandeln einfacher Werkstücke

Dreh-, Hobel- und Fräsarbeiten
Gewindeschneiden mit der Leitspindel, Gewinde-

strählen
Teilkopfarbeiten und Verzahnungen herstellen
Einfache Blecharbeiten
Einfache Schweißarbeiten, Brennschneiden
Einfache Schmiedearbeiten
Schleifen und Schärfen für die mechanische Ferti-

gung
Federwickeln
Strichpolieren
Zerlegen, Zusammenbauen, Justieren, Prüfen, In-

standsetzen
Einfaches maßstäbliches Zeichnen und Skizzieren
Lesen von Werkzeichnungen
Grundkenntnisse der in der Mechanik verwen-

deten Maschinenelemente
Grundkenntnisse der wichtigsten Meß- und Prüf-

geräte, die der Mechaniker benötigt

Grundkenntnisse der wichtigsten Arten des Ober-
flächenschutzes zur Verhinderung von Korro-
sion

Grundkenntnisse der wichtigsten Schmiermittel
und deren zweckmäßige Anwendung

Grundkenntnisse der Anwendung der wichtigsten
in der Mechanik erforderlichen Normen

Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag
ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz
1 fachlich einschlägig ausgebildete Person

2 Lehrlinge
2 fachlich einschlägig ausgebildete Personen

3 Lehrlinge
3 fachlich einschlägig ausgebildete Personen

4 Lehrlinge
4 fachlich einschlägig ausgebildete Personen

5 Lehrlinge
5 fachlich einschlägig ausgebildete Personen

6 Lehrlinge
von der 6. bis 50.

fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für jede Person 1 weiterer Lehrling

von der 51. bis 102.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für je 3 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

ab der 103.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für je 5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den
letzten 7 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu zählen;
ebenso nicht Lehrlinge, denen unter Anwendung
der §§ 28 und 29 Berufsausbildungsgesetz minde-
stens zwei Lehrjahre ersetzt wurden.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig ausge-
bildeten Personen sind Personen nicht anzurech-
nen, die nur vorübergehend oder aushilfsweise
im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Personen,
die als fachlich einschlägig ausgebildet für mehr
als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei der
Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe anzurech-
nen; wenn jedoch nur eine einzige im Betrieb
beschäftigte Person, die die erforderlichen fach-
lichen Kenntnisse zur Ausbildung für mehrere
Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen Lehr-
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berufen ausbilden soll, dürfen — unter Bedacht-
nahme auf die für die. einzelnen Lehrberufe
geltenden Höchstzahlen — insgesamt nicht mehr
als 3 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder die erforderlichen Fach-
kenntnisse zur Ausbildung in mehreren Lehr-
berufen, so wird er der Ermittlung der Ver-
hältniszahl jeweils in den Lehrberufen zugrunde
gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der Lehr-
linge nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung zur
Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so darf
er — unter Beachtung der für die einzelnen
Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 7

Ausbildungsvorschriften
für den Lehnberuf M e ß - u n d R e g e l -

m e c h a n i k e r

Berufsbild

Handhaben und Instandhalten der zu verwen-
denden Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Vor-
richtungen und Ausrüstungen

Grundkenntnisse der Werk- und Hilfsstoffe, ihrer
Eigenschaften, Verwendungs- und Bearbei-
tungsmöglichkeiten

Grundfertigkeiten der Metall-, Isolierstoff- und
Kunststoffbearbeitung
Messen, Anreißen, Körnen, Stempeln
Feilen, Meißeln, Sägen, Schaben, Polieren
Passen, Schleifen, Richten, Biegen, Nieten
Bohren, Reiben, Senken, Gewindeschneiden
Weich- und Hartlöten, einfache Autogen-

schweißarbeiten
Härten, Anlassen

Einfache Arbeiten an einschlägigen Werkzeug-
maschinen

Zurichten, Verlegen und Anschließen von druck-
mittelführenden Leitungen bis 15 mm NW

Zurichten, Verlegen und Anschließen von elektri-
schen Leitungen bis 2,5 mm2

Zusammenbauen und Anschließen von einfachen
Meßanordnungen

Messen von Drücken, Durchflußmengen und
-stärken, Flüssigkeitsständen, elektrischen
Größen, Temperaturen und Bestimmen von
Kräften, Maßen und Gewichten mit einfachen
Geräten

Zusammenbauen und Inbetriebnehmen, Einstel-
len, Überwachen und Überprüfen von ein-
fachen Regelkreisen

Regelmäßige Arbeiten zur Aufrechterhaltung der
Betriebsfähigkeit der einzelnen Geräte wie Rei-
nigen, Auswechseln von Diagrammpapieren,
Nachfüllen von Schreibflüssigkeiten, Null-
punktjustieren, Ersetzen von Verschleißteilen

Arbeiten zur Wiederherstellung der Betriebs-
fähigkeit von Meß- und Regelanlagen wie Ein-
grenzen und Erkennen von Störursachen nach
Fehlersuchanleitung, Schaltschema oder Anwei-
sung

Auswahl und Durchführen der erforderlichen
Maßnahmen zur Beseitigung von Fehlern nach
den jeweiligen Betriebsanleitungen

Lesen von Werkzeichnungen
Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag

ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1 fachlich einschlägig ausgebildete Person
2 Lehrlinge

2 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
3 Lehrlinge

3 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
4 Lehrlinge

4 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
5 Lehrlinge

5 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
6 Lehrlinge

von der 6. bis 50.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für jede Person 1 weiterer Lehrling

von der 51. bis 102.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für je 3 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

ab der 103.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für je 5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling
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Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den
letzten 7 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu zahlen;
ebenso nicht Lehrlinge, denen unter Anwendung
der §§ 28 und 29 Berufsausbildungsgesetz minde-
stens zwei Lehrjahre ersetzt wurden.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig ausge-
bildeten Personen sind Personen nicht anzurech-
nen, die nur vorübergehend oder aushilfsweise
im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Personen,
die als fachlich einschlägig ausgebildet für mehr
als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei der
Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe anzurech-
nen; wenn jedoch nur eine einzige im Betrieb
beschäftigte Person, die die erforderlichen fach-
lichen Kenntnisse zur Ausbildung für mehrere
Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen Lehr-
berufen ausbilden soll, dürfen — unter Bedacht-
nahme auf die für die einzelnen Lehrberufe
geltenden Höchstzahlen — insgesamt nicht mehr
als 3 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder die erforderlichen Fach-
kenntnisse zur Ausbildung in mehreren Lehr-
berufen, so wird er der Ermittlung der Ver-
hältniszahl jeweils in den Lehrberufen zugrunde
gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der Lehr-
linge nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung
zur Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so
darf er — unter Beachtung der für die einzelnen
Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 8

Ausbildungsvorschriften
für den Lehrberuf R a d i o m e c h a n i k e r

Berufsbild

Handhaben und Instandhalten der zu verwen-
denden Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Vor-
richtungen und Ausrüstungen

Grundkenntnisse der Werk- und Hilfsstoffe,
ihrer Eigenschaften ,und Verwendungsmöglich-
keiten

Grundfertigkeiten der Metall-, Isolierstoff- und
Kunststoffbearbeitung
Messen, Anreißen, Körnen
Feilen, Sägen, Bohren, Senken, Gewindeschnei-

den, Biegen, Nieten
Löten, Kleben

Einfache Dreharbeiten
Zurichten und Verlegen von blanken und isolier-

ten Leitungen
Schalten nach Stromlaufplänen und Bauschalt-

plänen
Abgleichen, Einstellen, Überprüfen, Warten und

Reparieren von Geräten der Elektroakustik,
Phonotechnik, Magnetaufzeichnung, Rundfunk
(NF—HF) und Fernsehtechnik sowie Anfer-
tigen einfacher Baugruppen aus elektrischen
und elektronischen Bauelementen

Messen und Prüfen mit einschlägigen elektrischen
und elektronischen Meß- und Prüfgeräten

Funkentstörung von Geräten
Inbetriebsetzen und Kontrollieren der Funktion

der errichteten Anlagen
Kenntnis über die Anwendung der einschlägigen

Bestimmungen aus den elektrotechnischen
Sicherheitsvorschriften (ÖVE-Vorschriften und
jeweiligen technischen Anschlußbestimmungen)

Grundkenntnisse der Montage von elektroakusti-
schen und hochfrequenztechnischen Anlagen

Berechnen und Wickeln von Induktivitäten aller
Art

Grundkenntnisse der Errichtung und Einmessung
von Antennenanlagen

Lesen und Zeichnen von einfachen Stromlauf-
plänen und Bauschaltplänen

Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag
ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz
1 fachlich einschlägig ausgebildete Person

2 Lehrlinge
2 fachlich einschlägig ausgebildete Personen

3 Lehrlinge
3 fachlich einschlägig ausgebildete Personen

4 Lehrlinge
4 fachlich einschlägig ausgebildete Personen

5 Lehrlinge
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5 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
6 Lehrlinge

von der 6. bis 50.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für jede Person 1 weiterer Lehrling

von der 51. bis 102.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für je 3 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

ab der 103.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für je 5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den
letzten 7 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu zählen;
ebenso nicht Lehrlinge, denen unter Anwendung
der §§ 28 und 29 Berufsausbildungsgesetz minde-
stens zwei Lehrjahre ersetzt wurden.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig ausge-
bildeten Personen sind Personen nicht anzurech-
nen, die nur vorübergehend oder aushilfsweise
im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Personen,
die als fachlich einschlägig ausgebildet für mehr
als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei der
Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe anzurech-
nen; wenn jedoch nur eine einzige im Betrieb
beschäftigte Person, die die erforderlichen fach-
lichen Kenntnisse zur Ausbildung für mehrere
Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen Lehr-
berufen ausbilden soll, dürfen — unter Bedacht-
nahme auf die für die einzelnen Lehrberufe
geltenden Höchstzahlen — insgesamt nicht mehr
als 3 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder die erforderlichen Fach-
kenntnisse zur Ausbildung in mehreren Lehr-
berufen, so wird er der Ermittlung der Ver-
hältniszahl jeweils in den Lehrberufen zugrunde
gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der Lehr-
linge nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung
zur Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so
darf er — unter Beachtung der für die einzelnen
Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der

Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 9

Ausbildungsvorschriften
für den Lehrberuf T e c h n i s c h e r

Z e i c h n e r

Berufsbild

Handhaben und Instandhalten der zu verwen-
denden Arbeitsgeräte und Einrichtungen

Grundfertigkeiten des Technischen Zeichnens
Zeichnen mit Bleistift und Tusche
Beschriften
Freihändiges Skizzieren
Arbeiten an Reißbrettern mit und ohne

Zeichenmaschine
Handhaben von Schablonen

Kenntnis der Grundlagen des Technischen Zeich-
nens
Papierauswahl und -behandlung
Blatteinteilung
Einschlägige Normen (Normschrift, Papier-

formate, Blatteilung, Linienarten, Linien-
breiten)

Zeichnen in verschiedenen Maßstäben (Ver-
größerungen, Verkleinerungen)

Anfertigen von Ansichten und Schnitten, Ab-
wicklungen, Durchdringungen, Umrissen

Maßeintragungen, Maßlinien und Maßzahlen,
Oberflächenzeichen

Bearbeitungs- und Behandlungsangaben
Sinnbilder, Kurzzeichen, Schriftfeld, Stück-

listen

Anfertigen von pausfähigen normgerechten
Zeichnungen
Aufnehmen von Modellen und Bauteilen, An-

fertigen von Zeichnungen nach Modellauf-
nahmen.

Zeichnen von Einzelteilen nach Angaben
Herauszeichnen und Bemaßen von Teilen aus

Entwürfen und Zusammenstellungszeichnun-
gen

Anfertigen von Gruppen- und Zusammenstel-
lungszeichnungen

Fachbezogenes Rechnen, auch mit Formeln,
Tabellen und Rechenschieber

Grundkenntnisse der Werkstoffbearbeitung

Grundkenntnisse der Arbeitsvorgänge des fach-
bezogenen Fertigungsbetriebes

Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag
ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)
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Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1— 5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 Lehrling

6—15 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 2 Lehrlinge

16—30 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 3 Lehrlinge

31—50 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 4 Lehrlinge

über 50 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen höchstens 10% derselben
(Dezimalstellen sind zu vernachlässigen)

Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den
letzten 4 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu zählen;
ebenso nicht Lehrlinge, denen unter Anwendung
der §§ 28 und 29 Berufsausbildungsgesetz minde-
stens 2 Lehrjahre ersetzt wunden.

Als fachlich einschlägig ausgebildete Personen
gelten der Lehrherr, der gewerberechtliche Stell-
vertreter und alle jene Dienstnehmer, die im
Betrieb höhere nichtkaufmännische Dienste im
Sinne des Angestelltengesetzes auf den Gebieten
der Planung, Berechnung und Konstruktion
leisten.

Werden in einem Betrieb auch im Lehrberuf
Industriekaufmann Lehrlinge ausgebildet, sind
jene Personen, die höhere nichtkaufmännische
Dienste leisten und als fachlich einschlägig aus-
gebildet für beide Lehrberufe gelten, nur jeweils
bei der Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe
anzurechnen.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig ausge-
bildeten Personen sind Personen nicht anzurech-
nen, die nur vorübergehend oder aushilfsweise
im Betrieb beschäftigt sind.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der Lehr-
linge nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung
zur Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so darf

er — unter Beachtung der für die einzelnen
Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 10

Ausbildungsvorschriften
für den Lehrberuf V e r p a c k u n g s m i t t e l -

m e c h a n i k e r

Berufsbild

Handhaben und Instandhalten der zu verwen-
denden Werkzeuge, Maschinen, Vorrichtungen,
Einrichtungen und Arbeitsbehelfe

Kenntnis der Werk- und Hilfsstoffe, Beurteilen
ihrer Eigenschaften, Verwendungs- und Bear-
beitungsmöglichkeiten

Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung
Messen, Anreißen, Körnen
Feilen, Schleifen, Meißeln, Sägen, Bohren
Fräsen, Hobeln, Drehen
Gewindeschneiden
Weich- und Hartlöten, Schweißen

Grundfertigkeiten der Verpackungsmittelerzeu-
gung
Einteilen, Messen
Rillen, Ritzen, Nuten, Biegen
Stanzen, Schlitzen, Perforieren, Schneiden
Verbinden, Kaschieren

Pflegen und Instandhalten der Verpackungs-
mittelmaschinen

Einstellen, Umstellen und Bedienen von Maschi-
nen und Druckwerken

Grundkenntnisse der gebräuchlichen Druckver-
fahren (Hoch-, Flach-, Tief- und Flexodruck)

Lesen von Werkzeichnungen und einfachen
Schaltplänen

Feststellen und Beheben von mechanischen
Störungen an Packmittelmaschinen

Aus-, Ein- und Zusammenbauen von Maschinen-
elementen und Packmittelmaschinen

Anfertigen einfacher Ersatzteile
Grundkenntnisse und Beurteilen der Werk- und

Hilfsstoffe der Verpackungsmittelerzeugung
Grundkenntnisse einfacher mechanischer, pneu-

matischer, hydraulischer und elektrischer Vor-
gänge an Maschinen und Geräten

Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag
ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)

Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit
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Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1 fachlich einschlägig ausgebildete Person
2 Lehrlinge

2 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
3 Lehrlinge

3 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
4 Lehrlinge

4 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
5 Lehrlinge

5 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
6 Lehrlinge

von der 6. bis 50.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf jede weitere Person 1 weiterer Lehrling

von der 51. bis 102.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf je 3 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

ab der 103.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf je 5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den
letzten 4 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu zählen;
ebenso nicht Lehrlinge, denen unter Anwendung
der §§ 28 und 29 Berufsausbildungsgesetz minde-
stens 2 Lehrjahre ersetzt wurden.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig ausge-
bildeten Personen sind Personen nicht anzurech-
nen, die nur vorübergehend oder aushilfsweise
im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Personen,
die als fachlich einschlägig ausgebildet für mehr
als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei der
Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe anzurech-
nen.

Besitzt ein Ausbilder, der ausschließlich mit
Ausbildungsaufgaben betraut ist, die erforder-
lichen Fachkenntnisse zur Ausbildung in mehre-
ren Lehrberufen, so wird er der Ermittlung der
Verhältniszahl jeweils in den Lehrberufen zu-
grunde gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden
soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der Lehr-
linge nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung
zur Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so
darf er — unter Beachtung der für die einzelnen
Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

Anlage 11

Ausbildungsvorschriften

für den Lehrberuf W a f f e n m e c h a n i k e r

Berufsbild

Handhaben und Instandhalten der zu verwen-
denden Werkzeuge, Maschinen, Vorrichtungen,
Einrichtungen und Arbeitsbehelfe

Kenntnis der Werk- und Hilfsstoffe, ihrer Eigen-
schaften und Verwendungs- und Bearbeitungs-
möglichkeiten

Grundfertigkeiten der Werkstoffbearbeitung
Messen, Anreißen, Körnen
Feilen, Meißeln, Sägen, Schaben, Bohren,

Senken, Reiben, Passen
Nieten, Gewindeschneiden von Hand
Richten, Biegen, Hämmern
Weich- und Hartlöten
Härten, Einsetzen, Glühen, Anlassen
Einfache Schweißarbeiten

Hobel-, Stoß-, Dreh- und Fräsarbeiten einfacher
und komplizierter Art einschließlich von
Kopierarbeiten auf der Senkrechtfräsmaschine
und Gewindeschneiden auf der Drehbank mit
Leitspindel

Härten, Einsetzen, Glühen und Brünieren der
Einzelteile

Ein- und Ausschäften in vorgefertigten Schäften
Herstellen der Einzelteile der verschiedenen

Schußwaffen und Montieren
Abschlußarbeiten an der Schußwaffe
Einregulieren der Schußwaffe
Lesen von Werkzeichnungen
Grundkenntnisse des Hämmerns und Richtens

von Kugelläufen
Grundkenntnisse des Einschießens der verschie-

denen Schußwaffen (halb- und vollautomatisch)
Grundkenntnisse der einschlägigen Berufsvor-

schriften
Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag

ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10
Berufsausbildungsgesetz)
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Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit

Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeits-
rechtlichen Vorschriften

Verhältniszahlen

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1 fachlich einschlägig ausgebildete Person
2 Lehrlinge

2 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
3 Lehrlinge

3 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
4 Lehrlinge

4 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
5 Lehrlinge

5 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
6 Lehrlinge

von der 6. bis 50.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für jede Person 1 weiterer Lehrling

von der 51. bis 102.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für je 3 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

ab der 103.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für je 5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen 1 weiterer Lehrling

Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den
letzten 4 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu zählen;
ebenso nicht Lehrlinge, denen unter Anwendung
der §§ 28 und 29 Berufsausbildungsgesetz minde-
stens zwei Lehrjahre ersetzt wurden.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig ausge-
bildeten Personen sind Personen nicht anzurech-
nen, die nur vorübergehend oder aushilfsweise
im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehr-
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Personen,
die als fachlich einschlägig ausgebildet für mehr
als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei der
Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe anzurech-
nen; wenn jedoch nur eine einzige im Betrieb
beschäftigte Person, die die erforderlichen fach-
lichen Kenntnisse zur Ausbildung für mehrere
Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen Lehr-
berufen ausbilden soll, dürfen — unter Bedacht-
nahme auf die für die einzelnen Lehrberufe
geltenden Höchstzahlen — insgesamt nicht mehr
als 3 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder die erforderlichen Fach-
kenntnisse zur Ausbildung in mehreren Lehr-
berufen, so wird er der Ermittlung der Ver-
hältniszahl jeweils in den Lehrberufen zugrunde
gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die aus-
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der Lehr-
linge nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung
zur Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so
darf er — unter Beachtung der für die einzelnen
Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe ent-
spricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.
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